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Herrn
███████

ausschließlich per E -Mail:
██████████████████

Ihr  Antrag  auf  Zugang  zu  Informationen nach  dem  Informationsfrei-
heitsgesetz NRW

Sehr geehrter Herr ████ ,

mit E-Mail vom 9. April 2018 haben Sie einen auf § 2 Informationsfreiheitsge-
setz NRW (IFG NRW) gestützten Antrag auf Übersendung von Informationen 
bezüglich  der Applikation „Beihilfe NRW“ gestellt . Ihre  Anfrage  bezieht  sich 
konkret darauf, welche Kosten dem Ministerium der Finanzen NRW bzw. dem 
diesem nachgeordneten Bereich oder sonstigen Dritten im Rahmen der Ent-
wicklung der Applikation „Beihilfe NRW“ entstanden sind (Begehren 1 ) und 
in welchem Zeitraum die Entwicklung realisiert wurde ( Begehren 2 ). Zudem 
beantragen  Sie  die  Einsichtsmöglichkeit  in  den  Quellcode  der  Applikation 
bzw. dessen Übersendung (Begehren 3 ).

Ihr Antrag auf Informationszugangkann nur hinsichtlich Ihres unter 2 genann-
ten Begehrens beantwortet werden. Diese Entscheidung ergeht gemäß § 11 
Absatz 1 Satz 2 IFG NRW gebührenfrei.

Begründung:

Hinsichtlich  Ihres  Antrags nach §  4  Absatz 1  IFG  NRW auf  Übersendung 
von Informationen bezüglich der Applikation „Beihilfe NRW“ teile ich Ihnen 
mit, dass die Entwicklung der Applikation einen Zeitraum von etwa acht Mo-
naten in Anspruch genommen hat (Begehren 2 ).
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Entwicklungskosten der Applikation (Begehren 1) 

Ihrem Antrag auf Informationszugang hinsichtlich des gezahlten Kosten  der 

Applikation „Beihilfe NRW“ kann gemäß § 8 Satz 1 IFG NRW nicht entspro-

chen werden. Vertragsdaten sowie das zugrundeliegende Vergabeverfah-

ren sind zum Schutz vor Wettbewerbsverzerrungen nicht offenzulegen; dies 

ist auch besonders in den AGB zu den EVB-IT Verträgen festgelegt (dort 

insbesondere unter 19.5 und 19.6) 

 

Einsichtsmöglichkeit bzw. Zusendung des Quellcodes (Begehren 3) 

Ihrem Antrag auf Informationszugang hinsichtlich des Quellcodes der Appli-

kation „Beihilfe NRW“ kann gemäß § 8 Satz 1 IFG NRW nicht entsprochen 

werden. 

Die Werkbestellerin hat von dem Werkunternehmer lediglich die Nutzungs-

rechte an der Applikation „Beihilfe NRW“ zuzüglich der Werkleistung „An-

passung der Software“ erworben, nicht jedoch den Quellcode der Applika-

tion. Hinsichtlich des Quellcodes der Applikation „Beihilfe NRW“ sind um-

fassende Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Werkunternehmers in 

Form von marken- und urheberrechtlichen Schutzrechte anzuerkennen, die 

einem Informationszugang nach § 4 Absatz 1 IFG NRW entgegenstehen. 

Auch eine Abwägung der widerstreitenden Interessen nach § 8 Satz 3 IFG 

NRW ergibt kein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Gewäh-

rung des Informationszugangs. Im Falle eines Informationszugangs bezüg-

lich des Quellcodes der Applikation könnte diese ohne größeren Aufwand 

durch konkurrierende Wettbewerber zu eigenen wirtschaftlichen Zwecken 

genutzt werden. 

 

Im Auftrag 

gez. Tewald


